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#ST# Bundesbeschluss
über

die Bewilligung eines Objektkredites für den Erwerb von Land
und die Erstellung eines Gebäudes für die

Generaldirektion PTT in Bern

(Vom 17. September 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaf t ,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 26. Februar 19631),

beschliesst :

Art. l
1 Pur den Erwerb von Land und die Erstellung eines Gebäudes für die Ge-

neraldirektion PTT in Bern wird ein Objektkredit von 47 900 000 Pranken
bewilligt.

2 Am Bauprojekt dürfen im Eahmen des Objektkredites noch jene Ände-
rungen vorgenommen werden, die sich nachträglich als notwendig erweisen.

Art. 2
1 Dieser Beschluss ist nicht allgemein verbindlich und tritt sofort in Kraft.
2 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 6. Juni 1963.
Der Präsident : André Guinand
Der Protokollführer : Ch. Oser

!) BEI 1963, I, 299.
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Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 17. September 1968.
Der Präsident: F.Fauguex
Der Protokollführer: P.Weber

Der Schweizerische Bundesra t beschl iess t :

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 17. September 1963.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler :
ses? Ch. Oser
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